
 

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der 
Schützengilde Altlandsberg 1845 e. V. 
 
 
Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Schützengilde 
Altlandsberg 1845 e. V. stellt eine Würdigung besonderer 
Verdienste und Leistungen um die Schützengilde, den 
Schießsport, die Brauchtumspflege, die Traditionspflege sowie die Pflege des 
immateriellen Kulturerbes dar. 

Die Verleihung ist nach § 4, Abs. 6, sowie § 14, Abs.1 der Satzung der Schützengilde 
möglich. 

 
1.  Voraussetzungen für Mitglieder der Schützengilde 

(Das Mitglied muss mindestens 2 der Voraussetzungen erfüllen) 
 
1.1 Die Mitgliedschaft in der Schützengilde muss mindestens 15 Jahre bestehen; 
 
1.2. Das Mitglied scheidet aus einem Ehrenamt der Schützengilde, welches es 

mindestens über zwei Wahlperioden geführt hat, ehrenvoll aus; 
 
1.3. Das Mitglied hat die Schützengilde außergewöhnlich materiell und/oder finanziell 

unterstützt; 
 
1.4. Durch sein kameradschaftliches Verhalten und soziales Engagement ist es den 
 Schützenschwestern und Schützenbrüdern Vorbild. 
 
2. Voraussetzungen für außenstehende Persönlichkeiten 
 
2.1. Die zu ehrende Persönlichkeit muss sich um die Schützengilde, deren 

 Brauchtums– und Traditionspflege sowie der Förderung ihrer schießsportlichen 
Interessen außerordentliche Verdienste erworben haben. 

 
2.2. Sie muss zum immateriellen Kulturerbe, als Ausdruck der gesellschaftlichen 

Wertschätzung unserer schießsportlichen Interessen stehen und in der 
Öffentlichkeit für die Schützengilde eintreten; 

 
2.3. Durch langjährige, außergewöhnliche finanzielle und / oder materielle Unterstützung 

hat sie dazu beigetragen, die materiellen, technischen, ideellen und rechtlichen 
Grundlagen der Schützengilde zu sichern; 

 
2.4. Die Persönlichkeit muss im Rahmen ihrer Möglichkeiten geeignete rechtliche, 

technische, administrative und finanzielle Maßnahmen ergriffen, gefördert oder 
angeregt haben, die darauf gerichtet sind, die Schützengilde fest in das 
gesellschaftliche Leben einzubinden. 

 
Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ist in würdiger Form vorzunehmen. 
 
Dem Ehrenmitglied ist eine Holztafel mit Aluminiumauflage sowie entsprechender Gravur 
sowie eine Spange mit der Aufschrift 
               „Ehrenmitglied / Schützengilde Altlandsberg 1845 e.V.“ 
 zu übergeben. 
 
Altlandsberg, 04. April 2022    Der Vorstand 


